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its und auf dît Sicherheit des Eigenthums e'nen be-
sondern Einfluß haben, der Aufsicht einer wchlgeord-
aeten Polizei unterwerfen, und die bisherigen Ge-
wttbsverordnungen, jedoch nur in soweit sie diese

Polizeiaufsicht betteffen, einstweilen i» Kraft bleiben

Ferner in Betrachtung, daß das Gesetz bis jezt
weder die Behörde, welcher ins Gewerbspolizei M
kommen soll, noch die Art ihrer Ausübung bestimmt
hat.

Nach Anhörung seines Ministers der innern An--
gelegenheiten.

Beschließt.'
Jedermann, der Vorhabens ist eine Art von Ge-

werd zu unternehmen, welche bis dahin nur vermit-
telst eines Ehehaftsrechtes betrübe» werden durfte,
soll sich dafür mit einer Bewilligung versehen und zu
»em Ende der Munizipalität oder in Ermanglung
»»selben dem Agent seiner Gemeinde davon die An-
zeige thun.

2. Zu dieser Art von Gewerben geh'ren nament
kich alle durch Wasserrad» getriebene Gewtrke, als
Mühlen, Hammerschmidten, Stampfen und übrige,
alle diejenigen welche die Feueressen erfordern, ferner
»ie Baköfen, Schlachtbänke, Wirthshaus», Pinten-
ßchenken und Gerbereyen.

'3. Die Munizipalitat oder in Ermanglung der--

selben der Agent wird nach empfangener Anzeige den

Drt, wo eine solche Gewerbsiätte »richtet werden
soll, in Augenschein nehmen, und der Verwaltungs-
lamm» darüber Bericht abstatten.

4. Die Verwaltungskammcr wird darauf untersu-
chen, ob von Seite der allgemeinen Sicherheit, oder
»er öffentlichen Gesundheil keine Hindernisse gegen die
Errichtung einer solchen Gewerbsiätte vorhanden seyen.

z. Sobald sich keineHinderniße dies» Art vorhin-
»en, so ist dieselbe ohne andersgehalten die verlang»
Bewilligung zu »theilen.

6. Sie kann dabei keine Rüksicht auf die Menge
ähnlicher Gewerbe, die in einem gewissen Bezirke
wirklich vorhanden sind, noch auf den durch die Er-
»ichmilg des neuen Gewerbes für die bisherigen Be-
»ufsgenossen entstehenden Verlust ihres Absatzes nehmen.

7. Eben so wenig kann sie auf die abfälligen Ein--
Wendungen der», welche die Beeinträchtigung eines
von dem Gesetze anerkannten Eigenlhumsrcchtcs »cr-
fchüzen, bey ihrer Bewilligung Ruksicht nehmen, son-
dem wird dieselben der Beurtheilung des GcrichtSho-
ses, an den sich die Eigenthümer zu wenden haben,
Sberlassen.

8. Die Mum'zipalität, oder in Ermanglung der-

selben der Agent jedes Ortes hat über die Beobach-
«ung der bisherigen Polizeiverordnungen, welche die

kusübungsart verschiedene» Gkwerbt vorschreiben
HWfältig zu wache».

ibung der Gewerbspolizei von Seit»
dieser Gemeindcbcamten ist der Verwaltungskammcr
ihres Kantons untergeordnet.

i l. Der vorliegende Beschluß soll durch den Druk
bekannt gemacht, und dem Minister der innern Am
gelegenheiten zur Vollziehung übergeben werden.

Also beschlossen in Luzcrn den zteu Christmonat
des Jahrs eintausend siebenhundert neunzig und acht.
îA. 1798.)

Der Präsident des vollziehenden Direktoriums,
O b e r l i n.

Im Namen des Direktoriums der Generals».,
Mousson.

Zu drucken und zu publizieren anbefohlen.'
Der Minist» der Justiz und Polizei,

Fr. Bern. Meyer.

Litterarische Gesellschaft des
KautonS Luzern.

Erste Sitzung, 22. December.
Abends 5 Uhr.

D» B. Zschokke »öffnete die Versammlung
mit Verlesung d» Namen aller aktiven sowohl als
passiven Mitglied» (ihre Zahl war nahe an 50) die
sich zu Bildung der Gesellschaft vereinigt hatten; er
sprach mit Kraft und Enthusiasm von dem Zwek und
der Bestimmung der Gesellschaft, die vaterländischen
Gemeingcist, Aufklärung und wahren Patriotism, bald
in Vereinigung mit zahlreichen Schwcstcrgesellfchaften
in ganz Helvetien, beftrdcrn, nähren und beleben soll.

Er federte hierauf das älteste Mitglied der Gesell-
chaft auf, den Vcrsiz, und das jüngste das Secreta-
riat vorlaufig einzunehmen.

D» B. Nüce als ältestes und der B. Fischer
als jüngstes Mitglied folgten dieser Aussoderung und
jener ladete die Gesellschaft ein, durch geheimes
Stimmcnmehr sich ft wohl einen Präsident als einen

Secrctär zu wählen.
Dieses geschah und durch Stimmenmehr wurde»

hierauf zum Präsident B. Usteri, zum Secretär
B. Zschokke »nannt.

Nach dem Antrag des Präsidenten wurden
hierauf die vorl-ufig gcdrukten Organisalionsgesetz«
der Gesellschaft (sie befinden sich im Rep. S.
verlesen, und da Niemand üb» den ganzen Plan das
Wort verlangte, dieselben Artikelweise debattirt.

Art. 1. 2 z. Angenommen.
Art. 4. Zschokke bemerkt, die Societät müsse

wünschen, daß ihre Verhandlungen bekannt werden;
ein Mitglied, d» B. Karl Meyer habe sich an»-

Obsten, dieselben niederzuschreiben und zum Drnk p»



befördern; «r wünsche, b«? wann tu« Gesellschaft ihm
Hieses Geschäft anvertrauen wolle, alsdann diejenigen
Mitglieder, die schriftliche Vortrage machen, so'che
ihm jedesmal mittheilen, daß auch die samtlichen
Mitglieder durch Abonnement auf seine herausznge-
beudea Blatter, das Unternehmen unterstützen.

Es ward hierauf beschlossen, die Verhandlungen
der Gesellschaft sollen gednckt und der V. Karl
Meyer als Herausgeber derselben anerkannt werden.

Art. 5. Koch glaubt, der Briefwechsel, den die
verschiedenen Societäten Helveticas unter sich führt»
sollen, könnte in der Folge gefahrlich werden; eine
solche Affiliation zahlreicher Gesellschaften in der gam
jen Republik, sollte durchaus nicht eröffnet werden;
er beruft sich auf das Beispiel von Frankreich, und
glaubt, der Zwek der Corresponded tonnte auf eine
unbedenklichere Weise erreicht werden., wenn die So-
cietät nicht in collektivem Namen, wohl aber durch
einzelne Mitglieder, z.B. die Secretârs (dienn ihrem
eignen Namen schreiben würde») mit den übrigen Gc-
sellschaften correspondiren würde.

Hub er glaubt, der Zwek dieser Gesellschaften,
der kein anderer sey als Aufklärung und Kenntniß zu
verbreiten, lasse alle Besorgnisse Kochs verschwinden.
Uebrigens solle man anstatt: »Die Societat unterhalt
einen patriotischen Briefwechsel" setzen.: Die Soc.
unterhält einen zwekmässigen Briefwechsel.

Dieser lezte Antrag wird angenommen.
Art. 6. Zschokke verlangt man soll entscheiden,

«b 8 oder i^taglich SonntaKsvorlesungen sollen ge-
halten, daß zu denselben kein Mitglied soll gezwungen
werden, und daß die so vorlesen wollen, solches 10
bis 14 Tgge vorher der Gesellschaft anzeigen, damit
die Gegenstande der Vorlesung öffentlich könpen be--
kanm gemacht werden. H über glaubt, die activen
Mitglieder sollten zu den Vorlesungen verpflichtet seyn.
Nüce will active und passive Mitglieder dazu vcr-
Pflichten, und dieftr Unterschied zwischen den Mit-
gliedern mißfallt ihm überall.

Es wird beschlossen, die Vorlesungen sollen 14
àglich gehalten, niemand dazu verpflichtet und die
Anzeige 8 bis 14 Tage vorher gemacht werden.

Art. 7. Zschokke macht auf die Wichtigkeit
-vieles Art. aufmerksam, wenn er zumal von Gesell-
schaften jn allen Kantonen wird vollzogen werden;
er wünscht Niedersetzung einer Commission zu einem
Vorschlag, wie der Art. am zwekmassigsten ausgeführt
Werden könne. Brunn er schlägt als Beisaz zu die-
lem Art. vor: Die Gesellschaft werde nie irgend
Jemand an conflitutionelle Gewalten empfehlen.

Auf Hubers Antrag werden beide Vorschlage
an eine zu näherer Redaction des Reglements zu er,
kennende allgemeine Commission gewiesen.

Art. g. Angenommen.

-ic .eà '9- Moor findet den Artikel unbestimmt, ge-
Ehrlich, tödtlich für den Geist der Gesellschaft. Was

versteht man, sagt er, water: Vorschläge, die ter
Landesverfassung zuwiderlaufen; Landes--
gesetze Hera b würdigen n. s. w Ich werde als»
leinen Vorschlag zu Eonstimtionsrbänderungen und
Verbesserungen thun, kein neues noch so tadelnswerthes
Gesez tadeln, überhaupt keine freimüthige politische
Aeusserung thun dürren, aus Furcht man lege mir
in Folge dieses Artikels Stillschweigen auf, rmd war«
ich zum ocenmal fehlen sollte, weise man mir die
Thüre. — Der Artikel ist einerseits gefahrlich und an-
derfeits unnöthig, denn eine weise Mäfsigung soll
und wird immer in unsern Discusiwnen athmen. Ich
schlag« dagegen einen andern Art. vor: »Wann ein
Mitglied irgend eineDennnciation gegen einen össentt
lichen Beamten oder überall gegen irgend einen Bür-
ger vorwagen würde, soll ihn» Stillschweigen aufer?
legt, und bei Wiederholung dasselbe von der Gesà
schafc ausgeschlossen werden."

H über vertheidigt den Artikel. Er spricht nicht
von Meinungen und Erörterungen, sondern von Vorc
schlägt»; jene sind sehr erlaubt, und Constitutiensverc
besserungen vorzutragen, ist gar nichts inconfftutiof
uelles, da die Constitution selbst zu Verbesserungen
einladet und wie solches geschehen könne, zeigt:
Mer Vorschläge, die gegen die Landesverfassung
sind, soll niemand hier wagen. Der Art. soil zeigen,
daß wir keinen politischen Einstieß haben wollen.
Moors Zusaz wegen Denuncationen will er annch-
men — und der ganze Artikel kann sorgfältiger abac-
faßt werden. Nüce findet den Art. unnüz und mit
dem i K in Widerspruch stehend. Zschokke vcrthei-
digt ihn; er ist hauptsächlich auch für andere Su-
cietaten, die sich nach dem Muster der unsern bilde«
werden, bestimmt. Koller stimmt Nüce bei nnd
will den Art. weglassen, das Reglement soll nur ent-
halten was die Gesellschaft thun und leisten soll, und
nicht mit allem, was sie nicht thun soll, überladen
werden. Serre tan verlangt Be behaltung des Art.;
wir bilden eine litterarische, patriotische Gesellschaft,
und der Artikel zeigt an, daß wir keine andern Zwecke
haben.

Es wird beschlossen, den Art. mit Vorbehalt einer
sorgfältigern Redaktion beizubehalten, und Moor'S
Vorschlag als Zusaz aufzunehmen.

Art. 10. Bru.'.ler will beisetzen: Die Geseil-
schuft soll niemals Accessen niit Gesetzesvorschlagen
begleitet, an die Gesezgebnng beschließe» können.
H über will den Vorschlag so lange vertagen, bis die
Gesetzgebung selbst darüber durch ein Gesc; wird st«,'

tnirt habe». — Der Vorschlag wird vertaget.
Art. il. 12. Angenommen.
Art. ig. Hüber verlangt Aufschluß, wer dann

eigentlich diese Belehrung ertheilen und die Petitionen
aufsetzen soll K'uhn wlll den 2ten Theil des Artikels
durchstreichen; er findet ihn dem Zwek unserer Gesell-
schuft nicht angemessen; er konnte zu mancherlei MiK



deutungen An!aß geben; da Direktoren und Mitglied
-dcc der Gesezgebung in der Versammlung sind, so ist
es nicht schiklich, daß diese sich mit Verfertigung von
Petitionen abgeben. Koch glaubt ebenfalls, die Ge-
scllschaft als solche, k. nne sich unmöglich mit den in
diesem Art. bezeichneten Gegenständen beschäftigen;
tvohl könnten die einzelnen Glieder der Gesellschaft,
jeder für sich, sich dazu verpflichten. H über tragt nun
auf gänzliche Durch sire ich ung des Artikels an. S e-
crecan ist gleicher Meinung. Zschokke will den
ersten Theil des Artikels beibehalten. Er glaubt, er
sey ein grosses gegenwartiges Uebel in unserer neueu
Verfassung, daß der Bürger und Landmann häufig
nicht weiß, an welche constituirte Gewalt er sich mit
seinen Anliegen und Begehren zu wenden hat; daß er
vom Agenten an die Mum'zipalitat, von dieser an
die Vcrwaltungskaminer und von ihr an den Statt-
Halter gewiesen wird; dieses macht ihn unwillig; sein
Unwille umfaßt die ganze neue Ordnung der Dinge;
er verliert das Zutrauen in die Negierung u. s. w.

Die Gesellschaft beschließt, den Artikel ganz weg-
zulassen.

Art. 14 und 15. Angenommen.
Art. 16. Auf Kuhns und Hubers Anträge,

Wird dieser (so wie die 3 folgenden 17, ig, 19) Art.
ganz weggelassen und aller Unterschied zwischen passi-
ven und active? Mitgliedern aufgehoben. Wer ein

Amt der Gesellschaft nicht annehmen will, kann sol-
ches ausschlagen.

Art. 20. H über verlangt die Verweisung dieses
Artikels an die Commission; er glaubt, die Geschäfte
der Gesellschaft erfsdcrn mehrere Beamte, zumal die
meisten Mitglieder mir andern Arbeiten überhaust sind.
Die Commission soll darüber, so wie über den Wechsel
dieser Aemter, in nächster Sitzung einen Vorschlag
bringen. Unmaßgeblich schlagt er vor.- einen Präsi-
denken und Viceprastdenren, einen Kassenführcr, einen
Scrrctär der das Protokoll führt und einen Supple-
anten desselben, drei correspondircndc Secretärs und
so virle Suppléante«? derselben fur die Z helvetischen
Sprachen, einenSaalinspckwr. Zschokke will heute
sogleich die drei eorrcspondirenden Secretärs ernen-
ucn, und die Zeit der Abwechslung des Präsidiums
bestimmen lassen. Der ganze Art. wird an die Com-
miffiou gewiesen.

Art. 27. Die Commission soll über die Erwàh-
kungsart neuer Mitglieder Vorschlage machen.

Art. 27, 22, 23. Angenommen.
Art. 24. Zschoktc will die Dauer der Sitzun-

gen und daß 'immer genau run 5 Uhr die Sitzung
er ffnet werde, bestimm«? lassen. Fischer will die

Zeit bestimmen, wann in jeder Sitzung die verfasse-

denen Beschäftigungen augefangen werden sollen.

Moor schlag? vor, daß die ordentlichen Sitzungen an

ten Svnmaasncchmitisgen, die ausserwdcnrlichcn Vor-
ichm g,'u hmgegen mi Wochentagen gehalten werden;

an Sonntagen werden die Zuhörer zahlreicher styn
als an Sonnabenden und unsere Discussionen unstrei-
tig zur Belehrung und Aufklärung des Volkes mehr
beitragen, als Vorlesungen, die immer einen hoher«
Grad angestrengter Aufmerksamkeit erfodern.

Auf Hubers Antrag wird auch dieftr Art. an
die Commission gewiesen.

Art. 2Z, 26. Angenommen.
Art. 27. H über bemerkt, daß durch einen Druk-

fehler hier patriotische statt litterarische So«
eietät steht.

Auf Hubers Antrag wird eine Commission von
5 Mitgliedern, die der Präsident ernennen soll, nie-
dergesezt, welche nach Anleitung der heutigen Discussion
eine verbesserte Redaktion der Organisationsgesetze der
Gesellschaft entwerfen soll.

Der Präsident ernennt in dieselbe : H u b e r,
Zschokke, Pfyffer, Moor und Kühn.

Zschokke trägt-darauf an, es soll in der näch-
sien Sitzung die Frage untersucht werden: Ist es gut,
daß patriotische Brüderschaften in den Dorfschaften
errichtet werden? und wenn die Frage bejahend ent-
schieden wird: wie kann der Ausartung derselben am
besten vorgebeugt werden?

Huber verlangt, daß die Gesellschaft, ehe sie

weitere Geschäfte eröffne, zuerst ihr Reglement fest-

setze und vollende.
Zschokke nimmt seinen Antrag zurük.

In der nächsten Sitzung am 29 December wird
die dazu nicdergesezte Commission das verbesserte

Reglement der Gesellschaft vorlegen.

Anzeige.
Verschiedene Freunde der Jugend und der Auf-

klärung haben sich entschlossen, ein Erziehungsinsiitut
in dem Schloß Wädenschwyl im Kanton Zürich zu

errichten, und wünschten daher Männer zu entdecken,

die, neben dem eigenen Triebe ihren Mitbürgern zu

nützen, auch noch diejenigen Eigenschaften in sich ver-
einigen, die den Vorstehern eines solchen Instituts
nöthig sind, wo der Zwek erreicht werden soll, die

Jugend zu guten und nüzlichen Bürgern zu bilden,—
Sie fodern daher diejenigen fremden und helvetischen

Bürger, die sich fähig glauben, und wünschen als
Vorsteher in diesem Institut einzutreten, auf, sich

mündlich oder schriftlich an Hcinr. Hauser und Söhne
in Wädenschwyl oder an Endsunterzeichnetcn zu wen-

den, und ihnen Beweise von ihren Capacitäten und

wahrem republikanischen Bürgersinn vorzulegen.

Luzcrn den 20. December 7798.

Billet er, Repräsentant.


	Litterarische Gesellschaft des Kantons Luzern

